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Donner plus de latitude aux services sociaux dans le recrutement du personnel 
 
Le Conseil-exécutif est chargé d’adapter les bases légales pour que les règles imposées par la 
Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale (SAP) concernant le recrutement de 
personnel spécialisé puissent être assouplies. Les communes auront ainsi la latitude nécessaire 
pour lutter contre les difficultés actuelles de recrutement. 
Développement : 
LA SAP met à la disposition des services sociaux un forfait de 131 200 francs qui permet de 
financer un poste de collaborateur ou collaboratrice spécialisée chargée de traiter 80 à 100 
dossiers. La SAP impose également de recruter pour ce faire des personnes titulaires d’un titre 
de fin d’études universitaires ou HES en travail social. C’est dire si la marge de manœuvre des 
communes est rétrécie. 
Outre le fait que l’offre ne suffit pas à satisfaire la demande dans ce secteur, on note un taux de 
fluctuation supérieur à la moyenne dans bien des services sociaux. En effet le travail social est 
typiquement une activité professionnelle que l’on exerce en début de carrière et que l’on 
abandonne rapidement. Il en résulte une perte continue de savoir-faire et un manque 
d’efficience. 
Quant aux services sociaux comme celui de Bienne qui doivent recruter du personnel 
germanophone et du personnel francophone, leur tâche est encore plus compliquée. 
L’expérience des autres cantons montre que des personnes qui ne présentent pas le profil défini 
par la SAP peuvent parfaitement accomplir certaines tâches. Les personnes qui, sans être 
passées par l’Université ou une haute école spécialisée, ont néanmoins des connaissances dans 
les domaines des assurances sociales, des finances et du droit, peuvent être très utiles aux 
services sociaux. Ces collaborateurs et collaboratrices sont certes déjà financés par le forfait mis 
à disposition par le canton pour le personnel administratif (160 à 200 dossiers par équivalent 
plein temps). Mais selon l’organisation et les besoins du service social, il pourrait être judicieux 
de répartir les tâches autrement que ce que prévoit la SAP entre personnel spécialisé et 
personnel administratif. Selon la région et l’éventail socio-professionnel des bénéficiaires de 
l’aide sociale, les services sociaux ont des besoins variables à cet égard. C’est pourquoi les 
services sociaux devraient avoir plus de latitude dans le recrutement de leur personnel. 
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Non classifié 

La présente motion porte sur un domaine ressortissant exclusivement au Conseil-exécutif 
(motion ayant valeur de directive). Le gouvernement dispose ainsi d’une latitude relativement 
grande en ce qui concerne le degré de réalisation des objectifs fixés, les moyens à mettre en 
œuvre et les modalités pratiques. Il lui appartient de décider en dernier ressort. 
La motion entend conférer aux communes une plus grande marge de manœuvre pour recruter 
du personnel, notamment en ce qui concerne les qualifications professionnelles.  
La revendication paraît judicieuse au Conseil-exécutif. Il est en effet important que les 
communes, chargées de l’exécution de l’aide sociale, puissent engager le personnel qualifié 
approprié. C’est en effet à l’échelle communale que peut se faire au mieux l’évaluation du 
personnel requis pour mettre en œuvre l’aide sociale avec efficacité. Parallèlement, les directives 
cantonales sont nécessaires pour garantir que l’aide sociale soit uniforme, égalitaire, 
professionnelle et de qualité. Selon le gouvernement, une règle plus souple que celle qui est en 
vigueur peut aussi conduire au but d’une aide sociale efficace, dont la mission d’assurer le 
minimum vital et de conseiller doit être remplie par des assistants sociaux et assistantes sociales 
diplômés. 
Selon l’article 18 de la loi sur l’aide sociale, le Conseil-exécutif édicte des prescriptions sur les 
tâches incombant au personnel spécialisé et sur les exigences auxquelles celui-ci doit satisfaire. 
Assouplir les directives en vigueur peut donc être réalisé par une modification de l’ordonnance. 
Pour accroître la liberté de manœuvre des communes dans le recrutement du personnel, il 
convient de renoncer dès 2017 à l’obligation faite à l’ensemble du personnel spécialisé d’un 
service social de détenir un diplôme en travail social selon l’article 3b de l’ordonnance sur l’aide 
sociale. Les communes doivent avoir la compétence d’engager également du personnel 
possédant un diplôme dans d’autres branches. Les assistants sociaux et assistantes sociales 
doivent cependant conserver la responsabilité principale de l’accomplissement des tâches au 
sens de l’article 3c OASoc, en y étant aidés par le reste du personnel engagé sur les 
qualifications professionnelles décidées librement par chaque service social. 
 
 
Proposition du Conseil-exécutif : 
Adoption 
 
Le président. Wir haben noch zwei Geschäfte zu behandeln. Das schaffen wir! Ich weise im 
Voraus daraufhin, dass bei Traktandum 46, der Motion Müller, die Annahme bestritten wird. Bei 
Traktandum 47 ist die Annahme meines Wissens nicht bestritten. Wir gehen Schritt für Schritt vor 
und kommen zu Traktandum 46, der Motion Müller «Mehr Handlungsspielraum für Sozialämter bei 
der Personalrekrutierung». Es handelt sich um eine Richtlinienmotion. Wie mir mitgeteilt worden ist, 
bestreitet die grüne Fraktion deren Annahme, weshalb wir, in reduzierter Debatte, darüber 
debattieren. Der Motionär Herr Grossrat Mathias Müller hat das Wort. 
 
Mathias Müller, Orvin (UDC). Meine Mitmotionäre und ich fordern, dass die Sozialämter bei der 
Rekrutierung von Fachpersonal mehr Handlungsspielraum erhalten. Die Nachfrage nach 
Fachkräften auf den Sozialämtern kann heute nur sehr schwer befriedigt werden, wenn überhaupt. 
Dies hat damit zu tun, dass einerseits eine doch relativ hohe Fluktuation besteht, andererseits die 
GEF ein relativ starres, rigides Anforderungsprofil für diese Fachkräfte definiert hat. Wir sind 
überzeugt, dass es nicht notwendig ist, dass alle Fachkräfte – und ich betone «alle» – über einen 
Hochschul- oder Universitätsabschluss in Sozialarbeit verfügen müssen, damit sie als Fachkraft auf 
den Sozialämtern wertvoll sind. Verstehen Sie mich nicht falsch: Es geht hier nicht darum, die 
Fachkräfte irgendwie zu entakademisieren. Es geht wirklich darum, die Personalrekrutierung und 
den Personalmix auf den Sozialämtern zu optimieren. Je nach Region und Zusammensetzung der 
Sozialhilfebeziehenden haben die Sozialämter unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich des 
Personalmixes. Ich erinnere an die Stadt Biel, wo Ihnen auch das beste Hochschulstudium nichts 
nutzt, wenn sie nicht über Fremdsprachenkenntnisse verfügen, das heisst, wenn Sie nur Deutsch 
oder nur Französisch sprechen. Es freut uns, dass der Regierungsrat unsere Ansicht teilt und bereit 
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ist, den Gemeinden bei der Personalrekrutierung eine grössere Entscheidungsfreiheit im Bereich 
der Fachkräfte auf den Sozialämtern einzuräumen. Danke, fertig! 
 
Le président. Ich danke auch. Wünscht Frau Mühlheim als Mitmotionärin zu sprechen oder für die 
Fraktion? – Für die Grünen hat Frau Grossrätin Iannino Gerber das Wort. 
 
Maria Esther Iannino Gerber, Hinterkappelen (Les Verts). Ich gehe davon aus, dass die grüne 
Fraktion die einzige Fraktion ist, die dieser Motion eher skeptisch gegenübersteht und diese 
bestreitet. Im ersten Augenblick scheint das Anliegen der Motionärinnen und Motionäre 
nachvollziehbar zu sein. Da es sich um eine Richtlinienmotion handelt, hätte man ihr durchaus auch 
zustimmen können in der Annahme, dass der Regierungsrat die Abklärungen sorgfältig trifft, die 
Anforderungen an die Mitarbeitenden der Sozialdienste richtig einschätzt und diese in der 
entsprechenden Verordnung festhält. Die grüne Fraktion bestreitet aber diese Motion, da sie der 
Meinung ist, dass grössere Sozialdienste bereits heute über einen Spielraum verfügen, um 
Personal mit breitem Fachwissen zu rekrutieren und sich organisatorisch so auszurichten, dass die 
Sozialdienste ihre Arbeiten effizient ausführen können. Die Sozialhilfe ist auf qualifiziertes und 
fachlich ausgewiesenes Personal angewiesen. Die Anforderungen und Aufgaben in einem 
Sozialdienst sind vielschichtig und anspruchsvoll. Wenn die Motionärinnen und Motionäre nun 
gegen Fach- oder Hochschulausbildungen der Sozialarbeitenden argumentieren, greift dies unserer 
Meinung nach zu kurz. Oft besitzen Personen mit Fachwissen in Sozialversicherung, Finanzen und 
Recht ebenfalls ein Hochschuldiplom. Ich bezweifle, dass diese Fachpersonen zu einem tieferen 
Lohn arbeiten möchten. Die grüne Fraktion bittet Sie im Namen der Klientinnen und Klienten, die 
eine fachliche und menschenwürdige Betreuung benötigen, diese Motion abzulehnen. 
 
Le président. Für die glp-Fraktion hat Frau Grossrätin Mühlheim das Wort.  

 
Barbara Mühlheim, Berne (pvl). Für die Sozialdienste ist es eben nicht so einfach, 

hochqualifiziertes Personal zu finden. Leider hat die Situation in letzter Zeit dazu geführt, dass 
insbesondere kleinere Gemeinden oder Gemeinden, die ein schlechtes Image hatten, eine 
immense Fluktuation aufwiesen, wie dies zum Beispiel in Biel der Fall war. Sie können die 
bestausgebildeten Sozialarbeiter haben. Allerdings ist es verheerend, wenn Sie zu viele Anfänger 
haben und diese alle nach 14 Monaten wieder gehen. Dies ist noch einmal verheerend, weil Ihnen 
das Know-how verloren geht. Nicht zuletzt haben sich unsere Welt und die Bedürfnisse unserer 
Sozialhilfe-Klienten verändert. Ein Teil von ihnen benötigt Betreuung. Es ist aber eine 
Fehleinschätzung zu glauben, alle bräuchten diese Unterstützung. Wir haben bei den 
Sozialdiensten heute viele Leute, welche nicht a priori Betreuung benötigen, sondern die Stützung 
ihrer Bedürfnisse im finanziellen Bereich, vielleicht auch eine Schuldensanierung, aber vielleicht 
auch mehr Unterstützung im medizinischen Bereich. Es zeigt sich, dass in dieser Hinsicht eine 
Vielfalt von Ausbildungen sinnvoll ist. Dabei geht es nicht um artfremde Ausbildungen, aber 
beispielsweise um Sozialpädagogen mit langjähriger Erfahrung oder um Leute, die im 
Sozialversicherungssystem spezialisiert zugleich Krankenschwester sind. Dies können sinnvolle 
Varianten sein, um die klassische Sozialarbeiterin, den klassischen Sozialarbeiter zusätzlich zu 
entlasten und in diesem Sinn ein interdisziplinäres Team zu bilden. Jedes Spital, das heisst, alle 
sprechen heute von Interdisziplinarität. Nur noch die Sozialarbeit tut so, als gäbe es nur eine fähige 
Kaste zur Gewährleistung der wichtigen sozialarbeiterischen Aufgaben. In diesem Sinn – und die 
GEF hat die Zeichen der Zeit schön längst erkannt – bitten wir Sie, diese Motion anzunehmen, so 
wie es auch die GEF möchte. 
 
Anita Herren-Brauen, Rosshäusern (PBD). Die BDP-Fraktion kann diesen Vorstoss mit folgenden 

Anmerkungen unterstützen: Es kann sein, dass die Arbeit bei einem Sozialdienst als Einstiegsjob 
gut ist. Dass die Fluktuationen bei Sozialdiensten hoch sind, möchte ich relativieren. Im Rahmen 
eines Gemeindeverbandes gehöre ich dem Vorstand eines Sozialdienstes an. Wir haben beides: 
junge Berufseinsteiger, aber doch viele treue Mitarbeitende. Somit ist dieses Argument nichtig. Der 
BDP ist es wichtig, dass Leute für entsprechende Aufgaben angestellt werden können. So entsteht 
fachliche Kompetenz, welche beibehalten werden kann. Wenn die Arbeitsbelastung durch den Mix 
von Arbeitskräften reduziert werden kann, ist das Ziel erreicht. Der Regierungsrat zeigt bereits auf, 
wie die Forderung umgesetzt werden kann. Die BDP-Fraktion schliesst sich dem Antrag des 
Regierungsrats an und unterstützt diese Motion. Danke, wenn Sie dies ebenfalls tun können! 
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Margrit Junker Burkhard, Lyss (PS). Die Fraktion SP-JUSO-PSA hat sich mit dieser Motion 
auseinandergesetzt, und – ich nehme es vorweg – ein Teil der Fraktion wird sich dem Antrag des 
Regierungsrats anschliessen, der Rest wird ablehnen oder sich der Stimme enthalten. Der Motionär 
verlangt mehr Flexibilität, was die Rekrutierung von Fachpersonal bei den Sozialdiensten anbelangt. 
Es trifft tatsächlich zu, dass gerade bei grossen Sozialdiensten zum Beispiel die Anstellung einer 
Juristin oder eines Juristen Sinn macht. Es darf hingegen nicht sein, dass die Sozialarbeitenden für 
Aufgaben in der Sozialarbeit, welche eine hohe Fachlichkeit erfordern, quasi durch günstiges 
Administrativpersonal ersetzt werden. Einerseits gilt es also den Rahmen des Handlungsspielraums 
eng zu halten, damit die Qualität der Sozialarbeit gewährleistet bleibt. Anderseits wird die 
Spezialisierung bereits heute in den Sozialdiensten gelebt. Im Sozialversicherungswesen gibt es 
Fachkräfte, welche die Sozialarbeitenden auf administrativer Ebene enorm entlasten. 
Selbstverständlich ist darauf zu achten, dass bei der Personalrekrutierung kein Missbrauch 
geschieht bzw. ein solcher gar nicht erst möglich ist. Die Stadt Biel hat es ausprobiert und ist 
zurückgekrebst. Es handelt sich also um keine Sparmassnahme, sondern eigentlich um einen 
Ausbau der Fachlichkeit auf den Sozialdiensten. Die Sozialarbeitenden haben bereits heute relativ 
wenig Zeit pro Dossier und pro Monat zur Verfügung. Diese Zeit darf nicht zusätzlich gekürzt 
werden. Es ist wichtig, dass sich die Sozialarbeitenden mit den Leuten, die zu ihnen kommen, 
beschäftigen können, sodass die viel verlangte Integration und Betreuung der Klientinnen und 
Klienten auch gewährleistet ist. Es ist also wichtig, dass, wie in der Antwort des Regierungsrats 
festgehalten, die Kernaufgaben im Vollzug der Sozialhilfe nach wie vor von Sozialarbeitenden mit 
anerkanntem Berufsabschluss erfüllt werden. 
 
Peter Brand, Münchenbuchsee (UDC). Dass man eine solche Motion bestreiten kann, hat uns 
schon etwas erstaunt! Liest man diese Motion, Maria Iannino, sieht man auch, dass wir gar nichts 
gegen die Ausbildung der Sozialarbeitenden sagen. Darum geht es überhaupt nicht! Dass in dem 
von Mathias Müller angesprochenen Bereich Handlungsbedarf besteht, ersieht man in der Antwort 
der Regierung. Diese sagt eigentlich alles. Die Regierung sagt selber auch, dass man die 
Verordnung anpassen und in dem von Mathias Müller angesprochenen Bereich 
Handlungsspielraum gewähren möchte. Von Barbara Mühlheim, aber auch von Frau Junker, wurde 
vorhin klar erwähnt, worum es geht, nämlich darum, dass man die Sozialarbeitenden dort einsetzen 
muss, wo sie mit ihrer Ausbildung noch erforderlich sind, aber auch, dass es gewisse Aufgaben 
gibt, die nicht unbedingt von ihnen übernommen werden müssen. Die Sozialarbeitenden mit 
Arbeiten zu belasten, die von anderen ausgeführt werden könnten, ist nicht sinnvoll. Deshalb 
nehmen Sie diese Motion wie auch von der Regierung beantragt an! 
 
Hans Rudolf Vogt, Oberdiessbach (PLR). Die kommunalen oder regionalen Sozialdienste sollen 

mehr Handlungsspielraum bei der Rekrutierung von Mitarbeitenden erhalten. Es geht um eine 
flexiblere Regelung, flexibler als die bestehenden Vorgaben. Die Gemeinden sollen die Kompetenz 
erhalten, nebst Sozialarbeitenden weitere fachlich geeignete Personen für den Vollzug der 
Sozialhilfe anzustellen. Dies ist sinnvoll. Folglich ist die Fraktion der FDP für Annahme dieser 
Motion.  
 
Le président. Wird das Wort für weitere Voten aus dem Rat gewünscht? – Das ist nicht der Fall. 

Somit hat Herr Regierungsrat Perrenoud das Wort.  
 
Philippe Perrenoud, directeur de la santé publique et de la prévoyance sociale. Une remarque 
par rapport à l'intervention de Mme Iannino. Je comprends l'inquiétude que l'on peut avoir de dire 
tout à coup que l’on veut dévaloriser la profession de travailleur social, ce n'est surtout pas l’idée ici. 
Je crois, surtout pour les grands services sociaux, qu’il y a des besoins qui peuvent être satisfaits 
par un autre mixte professionnel. Dans la santé, ces dernières années, cela a énormément bougé, 
et je pense qu'ici aussi, que des gens qui sont spécialisés dans le droit des assurances peuvent 
donner des coups de main d'une manière différente, c'est absolument convaincant. Encore une fois, 
il ne faut pas toucher à l'importance des assistants sociaux, mais je suis sûr que tout le monde peut 
être gagnant si le mixte des compétences qui doit être présent dans les services sociaux peut être 
assoupli par rapport aux besoins de la clientèle. C'est dans ce sens-là que je propose l'acceptation 
de la motion.  
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Le président. Somit stimmen wir über diese Richtlinienmotion ab. Wer die Motion Müller «Mehr 

Handlungsspielraum für Sozialämter bei der Personalrekrutierung» annehmen will, stimmt ja, wer 
dies ablehnt, stimmt nein. 
 
Vote 

 
Décision du Grand Conseil : 
Adoption 
Oui 111 
Non 16 
Abstentions 6 
 
Le président. Sie haben diese Richtlinienmotion angenommen.  
 


